
 
 
Sehr geehrter Herr Stachowitz, 
 
wie ich Ihnen bereits mit E-Mail vom 01.102018 versucht habe zu erläutern, bezieht sich der 
 Bundeseinheitliche Qualitätsstandard 8-1 „Rohre, Schächte und Bauteile in Basis- und 
Oberflächenabdichtungssystemen von Deponien“ vom 28.07.2017 der LAGA Ad-hoc-AG 
„Deponietechnik“ nicht auf Komponenten zur Deponieentgasung.  
 
Sofern Sie die Anforderungen der SKZ / TÜV-LGA Güterichtlinie „Rohre, Schächte und 
Bauteile in Deponien“ vom Juni 2017 des Süddeutschen Kunststoffzentrums, TÜV-Rheinland 
- Landesgewerbeanstalt Bayern an Komponenten zur Deponieentgasung für überzogen oder 
unzutreffend halten, bitte ich Sie, sich möglichst mit konkreten Formulierungsvorschlägen zur 
Güterichtlinie an den Obmann des SKZ/TÜV-LGA Arbeitskreises „Rohre, Schächte Bauteile“, 
Herrn Stegner, bei der TÜV-Rheinland/LGA-Bautechnik GmbH in Nürnberg zu wenden.  
 
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrage 
 
Wolfgang Bräcker 
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